
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1991/4/30 5Ob109/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.04.1991

Norm

MRG §8 Abs2

Rechtssatz

Auf die Höhe des vom Mieter vereinbarungsgemäß zu zahlenden Hauptmietzinses kommt es bei Beurteilung der

Duldungsp7icht des Mieters nicht an. § 8 Abs 2 Z 2 MRG stellt auf die Zumutbarkeit der Beeinträchtigung des

Mietrechtes bei billiger Abwägung aller Interessen ab.
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5 Ob 109/90
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